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19. Juli 2010 Verordnung über spezielle Ehrungen 

 

Der Gemeinderat Interlaken, 

gestützt auf Artikel 16 des Organisationsreglements 2000
1
 vom 

28. November 1999, 

beschliesst: 

Grundsatz Artikel 1 

1 
 Zur Imageförderung der Gemeinde und des Tourismus- und Kongres-

sortes Interlaken und zur nationalen und internationalen Propagierung 

des Namens Interlaken kann der Gemeinderat gezielt natürliche Perso-

nen aus dem Inland oder Ausland ehren. 

2 
 Diese Ehrungen sind restriktiv zu handhaben. Pro Kalenderjahr erfolgt 

im Durchschnitt höchstens eine Ehrung. 

Form der Ehrung Artikel 2 

1 
 Den geehrten Personen wird der Titel „Botschafterin von Interlaken“ 

oder „Botschafter von Interlaken“ verliehen. 

2 
 Sie erhalten neben einer Urkunde eine Tafel im öffentlichen Raum 

oder einen Hand- oder Fussabdruck auf einem öffentlichen Platz oder 

einer öffentlichen Verkehrsfläche. 

3 
 Die Ehrung erfolgt in einem öffentlichkeits- und medienwirksamen 

Rahmen. 

Entscheid Artikel 3 

Der Gemeinderat entscheidet frei, 

a) ob er in einem Kalenderjahr eine Ehrung durchführt, 

b) wen er ehrt, 

c) wie er die Ehrung gestaltet und 

d) welche Form gemäss Artikel 2 Absatz 2 zum Tragen kommt. 

Einschränkung Artikel 4 

Der Titel „Botschafterin von Interlaken“ oder „Botschafter von Interlaken“ 

beinhaltet keinerlei besonderen Rechte und durchsetzbaren Ansprüche. 

Kosten Artikel 5 

Die Kosten der Ehrungen gehen zulasten des freien Gemeinderatskre-

dits. 

Inkrafttreten Artikel 6 

Diese Verordnung tritt auf den 1. September 2010 in Kraft. 

IM NAMEN DES GEMEINDERATES INTERLAKEN 

Urs Graf Philipp Goetschi 

Gemeindepräsident Sekretär 
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Änderungstabelle nach Beschluss 

 

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung 

19.07.2010 01.09.2010 Erlass Erstfassung 
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